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Beschlussvorschlag: 

Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes zu den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 der Stadt-
werke Remseck am Neckar durch den Gemeinderat sowie die Entlastung der Betriebsleitung 
nach § 16 Abs. 3 EigBG 

 Gesetzliche/vertragliche Aufgabe 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 

HHSt:    

Ausgaben neu 
im Haushaltsplan 
eingestellte Mittel 

Abweichung (über-/außer-
planmäßige Ausgaben +; 

Minderausgaben -)
 

Einnahmen 

Gesamtbeträge d. Maßnahme  €  € +  €  € 

davon im lfd. Haushaltsjahr  €  € +  €  € 

Jährliche laufende Belastung (Folgekosten):  € 
(einschl. kalkulatorischer Kosten abzgl. Folgeerträge und -einsparungen) 

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben siehe Beschlussvorschlag oben! 

BA 18/2016 
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Sachdarstellung / Begründung: 

Die örtliche Prüfung hat bei der Prüfung festgestellt, dass bei den Jahresabschlüssen 
2013 und 2014 des Eigenbetriebes Stadtwerke gemäß § 111 GemO unter Anwendung 
von § 110 Abs. 1 GemO 

bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Vermögensverwaltung nach dem Gesetz 
und den bestehenden Vorschriften verfahren worden ist, 
die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise 
begründet und belegt wurden, 
der Haushaltsplan insgesamt eingehalten wurde 
und das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen wurden. 

Die einzelnen Prüfungsfeststellungen sind im Prüfungsbericht der Stabsstelle Rech-
nungsprüfung vom 17. März 2016 aufgeführt. 

Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 nach § 16 Abs. 3 EigBG sowie der 
Entlastung der Betriebsleitung durch den Gemeinderat stehen keine Bedenken der örtli-
chen Prüfung entgegen. 




